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Ich gehe davon aus, dass mit dem "Bulettenschein" der Nachweis ist, den man erhält, wenn
man eine Belehrung nach §43 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes erhalten hat (siehe Link).
Diesen Nachweis benötigt man z. B., wenn man in der Gastronomie als "Küchenhilfe" tätig
werden will.

https://www.rki.de/DE/Content/Inf…publicationFile

Oder liege ich damit falsch Enora ? Ich wundere mich nämlich, dass das DRK dafür Termine
anbietet. Bei uns läuft das über das Gesundheitsamt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/54042-regelbetrieb-hessen/?postID=559037#post559037

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_lebensmittel_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.lehrerforen.de/wcf/user/28004-enora/
https://www.lehrerforen.de/thread/54042-regelbetrieb-hessen/?postID=559037#post559037

